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Elterninformation und Elternerklärung* 
Liebe Eltern, 

Ihr Kind möchte in einem a&o Hostel übernachten – darüber freuen wir uns sehr! 
Zur Sicherheit und Klarheit für alle Beteiligten hier ein paar wichtige Informationen: 

Kinder unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung Erwachsener in einem a&o übernachten.  
Alleinreisende Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren sind uns sehr willkommen.  
Allerdings möchten wir sichergehen, dass auch die Eltern mit der Buchung/Übernachtung 
einverstanden sind. Daher benötigen wir von jedem Jugendlichen die unten aufgeführte 
Elternerklärung, unterschrieben von einem Erziehungsberechtigten, sowie die Kopie eines 
amtlichen Ausweises des/der Unterschreibenden.  
Für Aufenthalte in Italien und im Vereinigten Königreich gelten besondere Bestimmungen.

Aufenthalte in Italien: Minderjährige dürfen unabhängig vom Zimmertyp nicht ohne eine 
begleitende erwachsene Person untergebracht werden. Wenn ein Minderjähriger mit einem Er-
wachsenen reist, der weder ein Elternteil noch ein gesetzlicher Vormund ist, muss eine schrift-
liche Einverständniserklärung der Eltern zusammen mit einer Kopie des Ausweisdokuments des 
zustimmenden Elternteils vorgelegt werden. Außerdem müssen Gäste in Italien beim Check-in 
ihr Original-Ausweisdokument vorzeigen (keine Fotos oder Fotokopien).

Aufenthalte im Vereinigten Königreich: Minderjährige unter 16 Jahren dürfen nur dann in  
Hostels übernachten, wenn sie von einer erwachsenen Person begleitet werden.

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind

Telefonnummer

Adresse

Datum Name in Druckbuchstaben Unterschrift 

Datenschutzhinweis:  Alle hier erhobenen Daten dienen ausschließlich der sicheren Abwicklung 
des Hostelaufenthaltes und werden im Anschluss daran vernichtet. 

*Gemeint sind alle Erziehungsberechtigten mit Aufenthaltsbestimmungsrecht.

Geben Sie diese Erklärung bitte ausgefüllt und unterschrieben Ihrem Kind mit.

übernachtet. 

Ich bin darüber informiert, dass mein Kind rund um die Uhr einen Ansprechpartner an der 
Rezeption findet, jedoch keine besondere Betreuung angeboten wird. Ich bin darüber informiert, 
dass alleinreisende Minderjährige unter 18 Jahren nur in privaten Zimmern untergebracht wer-
den dürfen, nicht in Mehrbettzimmern. Ich habe mein Kind auf die Einhaltung der Hausordnung 
(aohostels.com/de/agb/) hingewiesen, insbesondere auf die Strafen beim Verstoß gegen das 
Rauchverbot. Ich weiß, dass ich mich bei weiteren Anliegen jederzeit an die zentrale 
Reservierung von a&o unter der Rufnummer +49 30 80 947 5110 wenden kann.  

Während des Aufenthalts meines Kindes bin ich im Notfall erreichbar:

Vorname Name Geburtsdatum

vom bis im a&o (Stadt und Name des Hauses)


